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Präambel

Die Genossenschaft wird gegründet, um den einzelnen Mitgliedern in der Gemeinschaft Sicher-
heit, Synergien und wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen, die der Einzelne so nicht erzielen 
kann. Mögliche Mitglieder der Genossenschaft werden kleine und mittelständische Betriebe sein, 
der Zusammenschluss erfolgt daher weitgehend unter der 
Prämisse der Wirtschaftlichkeit.

Gleichzeitig hat die Genossenschaft den deutlichen Anspruch der Förderung des Klima-schut-
zes im Bereich Gewerbe/Handwerk und die Schaffung eines nachhaltigen, urban gelegenen und 
bezahlbaren Gewerbestandortes für ein lebenswertes, gemeinsames Arbeiten im Stadtteil Groß 
Borstel. Das Handwerksquartier #H15 will hier in Form einer Genossenschaft ein zukunftsfähiges 
Modell sein. Unser Ziel ist ein attraktiver Standort für kleine und mittelständische Betriebe mit 
CO2-neutraler Energieversorgung.



Seite 2/8         Fassung vom 28.11.22

§ 1 Firma, Sitz & Gegenstand

1. Die Genossenschaft führt die Firma „Handwerk im Quartier eG“. 
 Sie hat ihren Sitz in Hamburg.
2. Das vorrangige Ziel der Genossenschaft ist die Planung und Bebauung und der wirtschaftliche  
 Betrieb eines Handwerksquartiers „#H15“ auf dem Gewerbegrundstück Heselstücken 15 und  
 ggf. anderweitiger Immobilienprojekte. 
3. Der Gegenstand der Genossenschaft ist eine dauerhafte, klimaschonende, sichere und sozial  
 verantwortliche Gewerberaumversorgung sowie die Beförderung der Vermögensbildung für  
 ihre Mitglieder. Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen  
 bewirtschaften, errichten, erwerben, und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Immobilien 
 wirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. 
4. Die Genossenschaft kann im Bedarfsfall zur Finanzierung ihrer zweckgerechten Investitionen  
 Inhaberschuldverschreibungen und Genussrechte ausgeben, wenn diese Wertpapiere keinen  
 unbedingten Rückzahlungsanspruch gewähren oder wenn für die Erwerber dieser Wertpapiere  
 Grundpfandrechte an im Inland gelegenen Immobilien so als Sicherheit bestellt werden, dass  
 sich die Erwerber im Sicherungsfall unmittelbar befriedigen können. 
5. Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des 
 Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

§ 2 Mitgliedschaft

1. Mitglieder können werden
 a) natürliche Personen und
 b) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, die die Einrichtungen 
  der Genossenschaft nutzen oder nutzen wollen.
 Wer die Voraussetzungen des Absatz 1 nicht erfüllt, kann gemäß § 4 als investierendes 
 Mitglied aufgenommen werden.
2. Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer von dem/der Bewerber*in zu unterzeichnenden
 unbedingten Erklärung, die den Erfordernissen des Genossenschaftsgesetzes entsprechen  
 muss. Über die Aufnahme beschließt der Vorstand. Die Aufnahme investierender Mitglieder 
 bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

§ 3 Rechte und Pflichten der nutzenden Mitglieder

1. Das nutzende Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft über die ihm nach dem Genossen-
 schaftsgesetz zustehenden Rechte hinaus vor allem berechtigt, Einrichtungen und Dienst-
 leistungen der Genossenschaft nach entsprechenden Vereinbarungen und im Rahmen der 
 Verfügbarkeit zu nutzen.
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2.	Die	Mitglieder	sind	insbesondere	verpflichtet
a) die auf den Geschäftsanteil vorgeschriebenen Einzahlungen zu leisten, 
 b) die Interessen der Genossenschaft in jeder Weise zu fördern, 
 c) die Satzung der Genossenschaft einzuhalten und die von den Organen 
    der Genossenschaft gefassten Beschlüsse auszuführen und 
 d) eine Änderung aller Kontaktdaten / Anschrift stets mitzuteilen.
3. Im Rahmen der von der Generalversammlung zu beschließenden Grundsätze genossenschaft-
	 licher	Selbsthilfe	können	Verpflichtungen	der	Mitglieder	zur	Erbringung	unentgeltlicher	
 Leistungen für die Zwecke der Genossenschaft nach § 1(3) beschlossen werden. Die Befreiung  
	 von	dieser	Verpflichtung	kann	durch	Stellung	fähigen	Ersatzpersonals	oder	Bezahlung	eines		
 Erlassgeldes an die Genossenschaft erlangt werden. Die Generalversammlung beschliesst ggf.  
 ein Abrechnungssystem dafür. 

§ 4 Rechte und Pflichten investierender Mitglieder

1. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist die Aufnahme investierender Mitglieder zulässig.
2. Die Geschäftsguthaben der investierenden Mitglieder werden mit mindestens 2 % p.a. im 
 Rahmen des GenG verzinst.
3.	Investierende	Mitglieder	haben	die	gleichen	Rechte	und	Pflichten	wie	die	anderen	
 Genossenschaftsmitglieder. Sie haben jedoch kein Anrecht auf vorrangige Nutzung von 
 Einrichtungen und Dienstleistungen der Genossenschaft und kein Stimmrecht in der 
 Generalversammlung.
4. Die investierenden Mitglieder können einen Förderbeirat bilden, der mindestens jährlich 
 durch den Vorstand über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Genossenschaft zu 
 unterrichten ist. Dem / der Sprecher_in des Förderbeirates ist auf Antrag vor jeder Beschluss-
 fassung der Generalversammlung die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 5 Geschäftsanteile

1. Das Mitglied beteiligt sich an der Genossenschaft aufgrund einer schriftlichen, unbedingten  
 Beitrittserklärung durch Übernahme eines oder mehrerer Geschäftsanteile. Der Geschäftsanteil  
 wird auf € 1.000,- € festgesetzt. Nutzende Mitglieder haben mindestens 5 Geschäftsanteile zu  
 übernehmen. Die Generalversammlung wird eine Richtlinie für die Zeichnung weiterer 
 Geschäftsanteile entsprechend der Flächen- und Raumnutzung aufstellen. Der Vorstand ist  
	 verpflichtet	bei	Abschluss	von	Nutzungsverträgen	die	entsprechenden	Anteile	vertraglich		
  zu vereinbaren.
2.	Andere	Mitglieder	sind	verpflichtet,	mindestens	einen	Anteil	zu	übernehmen.
3. Der Mindest-Geschäftsanteil ist bei Eintritt einzuzahlen. Für ggf. weitere Geschäftsanteile kann  
 der Vorstand Ratenzahlung binnen zwei Jahren zulassen.
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4. Im Zuge des Beitritts ist ein Eintrittsgeld zu zahlen, das den Rücklagen zugeführt wird.   
 Die Höhe des Eintrittsgeldes wird durch Beschluss der Generalversammlung festgelegt.

§ 6 Rücklagen

1. Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines aus   
 der Bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt.
2. Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses abzüglich eines  
 Verlustvortrages zuzuweisen, bis mindestens 100 Prozent der Summe der Geschäftsanteile  
 erreicht sind. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zu bilden.
3. Im Übrigen können bei der Aufstellung des Jahresabschlusses andere Ergebnisrücklagen   
 gebildet werden.

§ 7 Nachschusspflicht

1. Die Mitglieder haben auch im Falle der Insolvenz keine Nachschüsse zu leisten.

§ 8 Organe

1. Die Organe der Genossenschaft sind
 • die Generalversammlung
 • der Vorstand
 • der Aufsichtsrat
2. Die Generalversammlung kann die Bildung von Beiräten oder anderen Gremien beschließen,  
 die die Organe beraten. In dem Beschluss ist aufzuführen, wie diese zusammengesetzt sind und  
 welche Themen und Kompetenzen sie beinhalten.
3.	Die	Organe	der	Genossenschaft	sind	verpflichtet,	die	Kosten	der	Verwaltung	und	der	
 Geschäftsführung in angemessenen Grenzen zu halten.
4. Falls die Genossenschaft nicht mehr als 20 Mitglieder hat, kann gemäß § 9 (1) GenG auf 
 einen Aufsichtsrat verzichtet werden.

§ 9 Generalversammlung

1. Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder  
 in Textform einberufen.
2. Zwischen der Generalversammlung und dem Tag des Zugangs der Einladung beim Mitglied  
 muss ein Zeitraum von mindestens vierzehn Tagen liegen. Ergänzungen und Änderungen der  
 Tagesordnung müssen mindestens sieben Tage vor der Generalversammlung erfolgen. Dabei  
 werden der Tag der Absendung und der Tag der Generalversammlung nicht mitgezählt.
3. Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung ist beschlussfähig. Die General-
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 versammlung bestimmt die Versammlungsleitung auf Vorschlag des Aufsichtsrates. 
 Die Generalversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Stimmrechtsvollmachten können  
 erteilt werden.
4. Die Generalversammlung beschließt verbindliche Richtlinien für die kurzfristige und lang-
 fristige Nutzung, Vergabe, Überlassung und Ablösung von Einrichtungen und Flächen der 
 Genossenschaft. Bei Bedarf kann die Generalversammlung ein Gremium zeitlich befristet 
 mandatieren und beauftragen.
5. Die Generalversammlung kann eine Beitragsordnung für Leistungen beschliessen, die 
 die Genossenschaft den Mitgliedern erbringt oder zur Verfügung stellt.
6. Die Generalversammlung beschließt die jeweiligen Bedingungen der Ausgabe von I
 nhaberschuldverschreibungen bzw. Genussrechten.
7. Beschlüsse werden gemäß § 47 Genossenschaftsgesetz protokolliert.

§ 10 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vorstand kann auch schriftlich,  
 telefonisch sowie auf elektronischen Weg und anschließend schriftlich protokolliert Beschlüsse  
 fassen. Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. Die Genossen- 
 schaft wird vertreten durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam. Die Mitglieder des 
 Vorstandes müssen gem. § 9 (2) GenG Mitglieder der Genossenschaft sein.
2. Die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung auf die Dauer von mindestens  
 zwei Jahren bis zur Wahl eines Nachfolgers bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig. Die  
 Bestellung kann vorzeitig nur durch die Generalversammlung widerrufen werden.
3. Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Entscheidung durch die Generalver- 
	 sammlung	vorläufig	ihres	Amtes	entheben.	Die	Generalversammlung	ist	unverzüglich	einzu-
	 berufen.	Den	vorläufig	des	Amtes	enthobenen	Mitgliedern	des	Vorstands	ist	in	der	General-
 versammlung Gehör zu geben.
4. Anstellungsverträge mit bezahlten Vorstandsmitgliedern dürfen höchstens auf die Dauer der  
 Bestellung abgeschlossen werden. Sie können auch im Falle des Widerrufs der Bestellung  
 als Vorstandsmitglied nur aus wichtigem Grund gekündigt werden, es sei denn, dass der Vertrag  
 etwas anderes bestimmt. Vorstandsmitglieder können eine Vergütung erhalten, über die der  
 Aufsichtsrat bestimmt.
5. Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates für
 • Geschäftsordnungsbeschlüsse
 • den Haushaltsplan des Folgejahres
 • Geschäfte, deren Wert 100.000 € übersteigen (bei wiederkehrenden Leistungen berechnet für  
 die Frist bis zur möglichen Vertragsbeendigung, soweit sie nicht ausdrücklich im Haushaltsplan  
 aufgeführt sind). Die Zustimmung für gleichartige Geschäfte kann generell erteilt werden für
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 • die Durchführung neuer Projekte
 • die Beteiligung an anderen Unternehmen
 • die Festsetzung der Höhe der Rückvergütung
6. Der Vorstand bedarf der Zustimmung der Generalversammlung für folgende Geschäfte:
 • der Kauf wie Verkauf, die Bebauung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
7. Der Zustimmung der Generalversammlung bedarf der Vorstand zudem für Festlegung 
 folgender Grundsätze:
 • der genossenschaftlichen Selbsthilfe und Teilhabe
 • des Nichtmitgliedergeschäfts
8. Der Vorstand ist berechtigt, schon vor Eintragung in das Genossenschaftsregister Geschäfte 
 im Rahmen des Unternehmensgegenstands zu tätigen.

§ 11 Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates  
 müssen gemäß § 9 (2) GenG Mitglieder der Genossenschaft sein. Sie sind ehrenamtlich tätig.  
 Die Zahl der investierenden Mitglieder im Aufsichtsrat darf ein Drittel nicht übersteigen.
2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für mindestens zwei Jahre 
 bis zur Wahl eines Nachfolgers / einer Nachfolgerin gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
3. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand und die Geschäftsführung der Genossenschaft zu fördern, 
 zu beraten und zu kontrollieren.
4. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Be-
 schlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich und elektronisch Beschlüsse fassen,  
 wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung widerspricht.

§ 12 Kündigung einzelner Geschäftsanteile, Beendigung der Mitgliedschaft, Tod, 
        Ausschluss und Auseinandersetzung

1. Die Mitgliedschaft endet zum Schluss eines Geschäftsjahres. Die Kündigung muss mindestens  
 24 Monate vorher schriftlich erfolgen. Dies gilt auch für die Kündigung einzelner Geschäfts-
 anteile.
2. Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft auf die Erben über. Sie endet jedoch mit dem  
 Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere Erben können das  
 Stimmrecht in der Generalversammlung nur durch eine_n gemeinschaftliche_n Vertreter_in 
 ausüben.
3. Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der Genossenschaft ausgeschlossen  
 werden,
 • wenn es die Genossenschaft schädigt
 • wenn die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft nicht bestanden oder nicht mehr bestehen
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 • wenn es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses nicht innerhalb  
 von drei Monaten die ihm nach Gesetz, Satzung oder Vertrag der Genossenschaft gegenüber  
	 obliegenden	Verpflichtung	erfüllt
 • wenn es unbekannt verzogen oder sein Aufenthalt länger als sechs Monate unbekannt ist
4. Der Ausschluss erfolgt durch gemeinsamen Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat. Dem aus 
 zuschließenden Mitglied muss vorher die Möglichkeit gegeben sein, sich zu dem Ausschluss zu  
 äußern. Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines Monats nach Eingang oder 
 Aushang des Ausschließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten einge-
 schriebenen Brief gegen den Ausschluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet die  
 Generalversammlung. Dem Mitglied ist auf der Generalversammlung Gelegenheit zu bieten  
 seine Position darzustellen. Von dem Zeitpunkt der Absendung des Ausschließungsbeschlusses  
 ruhen die Rechte des Mitglieds. Über Ausschlüsse von Mitgliedern des Vorstandes oder 
 Aufsichtsrats entscheidet die Generalversammlung.
5. Mit dem ausgeschiedenen Mitglied hat sich die Genossenschaft auseinanderzusetzen. 
 Maßgebend ist die Bilanz, die für das Geschäftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden  
 ist, festgestellt worden ist. Der Ausgeschiedene kann jedoch die Auszahlung nicht vor Ablauf  
 von drei Monaten nach seinem Ausscheiden und nicht vor Feststellung der Bilanz verlangen. 
 Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in zwei Jahren. Beim Auseinandersetzungs-guthaben  
 werden Verlustvorträge anteilig abgezogen.

§ 13 Mediation

1. Streitigkeiten aus dem Mitgliedsverhältnis zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft,  
zwischen Organen, zwischen Mitgliedern und Organen oder Organmitgliedern werden zuerst  
durch ein Mediationsverfahren geregelt, soweit es sich nicht um den Bestand eines Wohnmiet 
verhältnisses handelt. Zu diesem Zweck ist von den Mitgliedern mit der Genossenschaft ein 
Mediationsvertrag abzuschließen. Der Text des Vertrages ist von der Generalversammlung zu 
genehmigen. Mitglieder, die diesen Vertrag in der von der Generalversammlung beschlossenen 
Fassung nicht unterzeichnen, können ausgeschlossen werden.

§ 14 Bekanntmachungen

1. Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft online unter der Plattform 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

§ 15 Auflösung und Abwicklung

1. Die Genossenschaft wird aufgelöst
 • durch Beschluss der Generalversammlung
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 • durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der GenossInnen weniger als drei beträgt
2. Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des GenG maßgebend. Bei der Verteilung des Ge-

nossenschaftsvermögens erhalten die Mitglieder nicht mehr als ihr Geschäftsguthaben. Ver-
bleibt bei der Abwicklung ein Restvermögen, so ist es nach Beschluss der Generalversammlung 
zu verwenden.

§ 16 Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr der Genossenschaft entspricht dem Kalenderjahr 01.01. – 31.12.

Hamburg, 28.11.2022


